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 Hat der Mieter einen eigenen 
Zähler, haftet der Vermieter nicht 
für Stromkosten 
 
BGH, Urteil vom 27. November 2019, Az.: VIII ZR 
165/18 

 
Hat der Mieter einen eigenen Stromzähler, ist i.d.R. 
der Mieter und nicht der Hauseigentümer Ver-
tragspartner des Stromversorgers. 

Ein Energieversorger verlangte vom Ei-
gentümer eines Mehrfamilienhauses die Zahlung 
von Stromversorgungskosten und die Kosten eines 
erfolglosen Sperrversuchs für eine der im Haus ge-
legenen und vermieteten Mietswohnungen. Der 
Mieter sollte – laut dem mit dem Eigentümer ge-
schlossenen Mietvertrag – direkt mit einem Strom-
versorger einen Stromversorgungsvertrag ab-
schließen. Die Stromversorgung wird jeweils über 
Zähler erfasst, die den Wohnungen zugeordnet 
werden können. 

Der BGH entschied, dass der Eigentü-
mer des Mehrfamilienhauses nicht für die Strom-
kosten aufkommen muss, da der Stromversor-
gungsvertrag nicht zwischen dem Eigentümer und 
dem Stromversorger, sondern zwischen dem Mie-
ter und dem Stromversorger geschlossen wurde. 
Somit ist im Hinblick auf den Eigentümer mit die-
sem gar kein Stromversorgungsvertrag zustande 
gekommen. Stellt man nämlich auf die Sicht eines 
verständigen Dritten ab, so ist das (nicht aus-
drückliche) Angebot des Stromversorgers an den 
Mieter selbst und nicht an den Hauseigentümer 
gerichtet. Das Leistungsangebot eines Energiever-
sorgungsunternehmens sei zwar regelmäßig ein 

Angebot auf Abschluss eines Versorgungsvertra-
ges, der durch den Nutzer konkludent angenom-
men wird. Nutzer ist hier jedoch derjenige, der die 
Leistung aus dem Leitungsnetz entnimmt. Ein Zu-
stand ohne zugrundeliegenden Vertrag soll näm-
lich nicht entstehen. Empfänger des Vertragsange-
bots ist somit, wer die tatsächliche Verfügungsge-
walt über den Versorgungsanschluss am Überga-
bepunkt hat und damit tatsächlich den Strom ver-
braucht. Das kann auch der Mieter oder Pächter 
sein bzw. ist das bei einer vermieteten Wohnung 
sogar typischerweise der Mieter. 

Dadurch dass hier der Verbrauch des 
Mieters durch einen eigenen Zähler gemessen 
wurde, konnte der Versorger den Verbrauch auch 
individuell zuordnen. Der Hauseigentümer dage-
gen, der den Strom nicht verbrauchen kann, 
braucht sich auch nicht als Empfänger des Ver-
tragsangebots des Stromversorgers zu sehen. 
Hierfür spricht auch die Praxis, da bei Mietwoh-
nungen, die mit eigenem Stromzähler ausgestattet 
sind, regelmäßig der Mieter auch den Stromliefe-
rungsvertrag direkt mit dem Versorger abschließt. 

 

FAZIT:  

Bestehen bei Mietwohnungen individuell zuorden-

bare Verbrauchszähler, kommt der Versorgungs-

vertrag regelmäßig und nach Auslegung mit dem 

Mieter und nicht mit dem Eigentümer zustande. 

 



IMMOBILIEN-STREIFLICHT 
21. JANUAR 2020 

 

3 

 Zahlungsverzug bei der 2. Miete 
muss bei Kündigungszugang ein-
getreten sein
 
KG Berlin, Urteil vom 20. Februar 2019, Az.: 8 U 
132/18 

 
Für die Ermittlung eines kündigungsrelevanten 

Zahlungsverzugs kommt es auf den Zeitpunkt des 

Zugangs der Kündigung an. 
Ein Mieter aus Berlin wurde von seinem 

Vermieter wegen einer um einige Tage verspäteten 
Mietzahlung schon in der Vergangenheit abge-
mahnt. Die Miete für die Monate Januar und Feb-
ruar hat der Mieter ebenfalls nicht pünktlich be-
zahlt. Der Vermieter kündigte das Mietverhältnis 
fristlos. Der Vermieter legte dar, dass er die frist-
lose Kündigung am 5. Februar 2018 (ein Montag) 
gegen 15:40 Uhr in den Briefkasten des beklagten 
Mieters geworfen habe. 

Das Kammergericht erachtete die Kün-
digung als unwirksam. Nach dessen Ausführungen 
setze die Wirksamkeit einer Kündigung nach den 
Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch voraus, 
dass der Kündigungsgrund im Zeitpunkt der Kün-
digungserklärung vorliegen müsse. Eine zu früh 
ausgesprochene Kündigung sei daher unwirksam. 
Die Kündigung kann durch den späteren Eintritt 
von kündigungsrelevanten Umständen nicht nach-
träglich wirksam werden. Zum Zeitpunkt der Kün-

digungserklärung am 5. Februar 2018 lag der Ver-
zug nur für die Miete Januar vor und somit noch 
nicht für zwei aufeinanderfolgende Termine. 

Die Miete war jeweils am 3. Werktag ei-
nes Monats im Voraus zu zahlen. Da der Samstag 
im Februar auf den 3. des Monats fiel und als 
Werktag insoweit nicht zähle, war der 3. Werktag 
der Montag darauf und somit der 5. Februar 2018. 
An diesem Tag hätte die Zahlung noch eingehen 
können. Verzug mit der Februarmiete lag somit erst 
ab dem 6. Februar 2019 vor. Der Zugang der Kün-
digungserklärung schon am 5. Februar 2018 war 
somit verfrüht und daher unwirksam. Der Vermie-
ter ist auch darlegungs- und beweispflichtig dafür, 
dass die Kündigung erst nach dem Zahlungsverzug 
zugegangen ist. Das konnte der Vermieter im vor-
liegenden Fall nicht beweisen, da nicht auszu-
schließen war, dass der Mieter am 5. Februar 2018 
noch den Briefkasten geleert hat.  
 

FAZIT:  

Vermieter sollten ganz genau darauf achten, wann 
sie eine Kündigungserklärung wegen Zahlungsver-
zugs versenden und diese dem Mieter zugeht.  
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